
Stellen Sie die Weichen für  
Ihren Ruhestand richtig
Der Ruhestand ist für jeden Beschäftigten ein 
fundamentaler Einschnitt, der gut vorbereitet 
sein will. Dieses Faltblatt hilft Ihnen bei den 
ersten Überlegungen zum Übergang vom 
Arbeitsleben in diesen neuen Lebensabschnitt. 
Damit können Sie die Weichen für Ihren Ruhe­
stand richtig stellen.

1. �Der Weg  
zur Rente

Vor der Rente sollten Sie fun­
dierte Informationen zu den 
späteren Altersruhebezügen 
einholen. Die Auskünfte zur 
Rentenhöhe erteilen die Ren­
tenversicherungsträger. Geben 
Sie dazu die Rentenversiche­
rungsnummer oder die Emp­
fängernummer an. Wichtig 
dabei ist insbesondere, dass 
das Versichertenkonto beim 
Rentenversicherungsträger ge­
klärt ist. Es umfasst eine Auf­
stellung der im Leben erzielten 
Arbeitsentgelte und andere 
rentenrechtlich relevante Zei­
ten. Sollten Sie fehlende Zeit­
räume feststellen, können Sie 
diese mit einer so genannten 
Kontenklärung direkt über 
Ihren Rentenversicherungs­
träger oder auch mit Ihrem 
Versichertenberater der GDL 
nachmelden (siehe S. 4–5). 

Für alle Rentenarten gilt, dass 
der Rentenanspruch per Be­
scheid mitgeteilt wird. Sobald 
dieser Gültigkeit erlangt hat, 
ist kein Wechsel mehr von ei­
ner Altersrente in eine andere 
Altersrente möglich. Sofern 
vor Erreichen der Regelalters­
grenze bereits eine Rente 
wegen Erwerbsminderung in 
Anspruch genommen wird, 
erfolgt zum Ersten des Mo­
nats nach Erreichen der Regel­
altersgrenze eine Umwand­
lung in die Regelaltersrente.

1.1 �Regelaltersrente aus 
gesetzlicher Renten­
versicherung

Die Rente sollte drei Monate 
vor dem Rentenbeginn beim 
zuständigen Rentenversiche­
rungsträger beantragt wer­
den. Nachdem dieser den Ren­
tenbescheid zugesandt hat, 
ist der Versicherungsverlauf 

auf Vollständigkeit und Rich­
tigkeit zu überprüfen. Achten 
Sie insbesondere darauf, dass 
alle Zeiten der beruflichen 
Ausbildung enthalten sind 
und dass alle Zeiten der schu­
lischen Ausbildung ab dem 
17. Lebensjahr im Versiche­
rungsverlauf als Anrech­
nungszeit ausgewiesen wer­
den. Die Rentenantragstellung 
kann ebenfalls über einen 
Versichertenberater der GDL 

erfolgen, hierfür sollte mit 
diesem ein separater Termin 
vereinbart werden. 

1.1.1 Regelaltersgrenze

Für die Geburtsjahrgänge 1947 
bis 1964 wird die Regelalters­
grenze schrittweise angeho­
ben. Die Regelaltersgrenze 
wird vom Jahr 2012 bis zum 
Jahr 2029 zunächst um einen 
Monat pro Jahrgang, dann um 
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Geburtsjahrgang Anhebung  
um Monate

auf Alter
Jahr Monat

1947 1 65 1
1948 2 65 2
1949 3 65 3
1950 4 65 4
1951 5 65 5
1952 6 65 6
1953 7 65 7
1954 8 65 8
1955 9 65 9
1956 10 65 10
1957 11 65 11
1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10
1964 24 67 0

Tabelle 1: Anhebung der Regelaltersgrenze der Geburtsjahre 1947 bis 1964.
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zwei Monate pro Jahrgang an­
gehoben. 

1.1.2 Unterlagen

Zur Beantragung benötigen 
Sie folgende Unterlagen:

•	Rentenversicherungsnum­
mer,

•	gültiger Personalausweis 
oder Reisepass,

•	Heiratsurkunde/Familien­
stammbuch,

•	Geburtsurkunde der Kinder,
•	Bankverbindung (IBAN),
•	Steueridentifikationsnum­

mer,
•	Angaben zur Mitgliedschaft 

in den Krankenkassen wäh­
rend der letzten 25 Jahre 
und die aktuelle Krankenkas­
senkarte,

•	Angaben zu Sozialleistun­
gen,

•	Angaben zu Versorgungsbe­
zügen (Betriebsrente, Zu­
satzrente),

•	Nachweise über Schul- und 
Berufsausbildung (Abschlüs­
se, Gesellenbrief, Facharbei­
terzeugnis),

•	ggf. der letzte aktuelle Versi­
cherungsverlauf,

•	ggf. Schwerbehindertenaus­
weis,

•	ggf. Bescheid der Agentur 
für Arbeit,

•	ggf. Arbeitsteilzeitvertrag,
•	ggf. Nachweis über Ausland­

stätigkeiten,

•	ggf. Festsetzungsblatt über 
ruhgehaltsfähige Dienstzei­
ten (bei Beamten).

Sofern zwi­
schen Antrag­
stellung und 
Renteneintritt 
zusätzliche 

rentenwirksame Zahlun­
gen über dem bisherigen 
Verdienst hinzukommen 
könnten, sollte bei der vor­
ab erfolgenden Antragstel­
lung eine „Hochrechnung“ 
(durch den Rentenversiche­
rungsträger) möglichst un­
terbleiben. In solchen Fäl­
len würde ansonsten keine 
erneute Rentenberechnung 
erfolgen. Zu beachten ist 
hierbei aber auch, dass der 
Verzicht auf eine Hoch­
rechnung die Rentenaus­
zahlung um zirka einen 
Monat verzögern kann.

1.2 �Rente wegen 
Erwerbsminderung

1.2.1 Voraussetzungen

Die medizinischen Vorausset­
zungen für eine Rente wegen 
Erwerbsminderung sind er­
füllt, wenn Sie wegen Krank­
heit oder Behinderung weni­
ger als sechs Stunden täglich 
arbeiten können, und zwar 
nicht nur in Ihrem, sondern in 
allen Berufen. Sind Sie vor 

dem 2. Januar 1961 geboren, 
kann ein Anspruch auf Rente 
wegen Erwerbsminderung 
auch bestehen, wenn Sie zwar 
sechs Stunden täglich arbei­
ten können, nicht jedoch in 
Ihrem bisherigen Beruf und 
auch nicht in einem anderen 
Beruf, der Ihnen aufgrund Ih­
res beruflichen Werdegangs 
zumutbar ist. 

In den letzten fünf Jahren 
vor Eintritt der Erwerbsmin­
derung müssen mindestens 
drei Jahre mit Pflichtbeiträ­
gen für eine versicherte Be­
schäftigung oder Tätigkeit 
vorliegen (besondere versi­
cherungsrechtliche Voraus­
setzung).

Sie müssen mindestens fünf 
Jahre versichert sein (so ge­
nannte Wartezeit).

1.2.2 Unterlagen

Zur Beantragung benötigen Sie 
zusätzlich folgende Unterlagen:

•	Angaben zu Ihren Gesund­
heitsstörungen,

•	Namen und Anschrift der 
behandelnden Ärzte,

•	aktuelle Arztberichte, Gut­
achten und/oder Entlas­
sungsberichte,

•	Angaben zu Untersuchun­
gen durch öffentliche Stellen 
(Amtsärzte),

•	Daten zu Krankenhaus- und 
Reha-Aufenthalte der letz­
ten Jahre,

•	chronologische Aufstellung 
der bisherigen Tätigkeiten 
und 

•	Selbsteinschätzungsbogen.

Füllen Sie  
den Selbstein­
schätzungs­
bogen nicht 
alleine, son­

dern zusammen mit Ihrem 
Arzt aus!

1.3 Hinterbliebenenrente

Die gesetzliche Rentenversi­
cherung sichert Hinterbliebe­
ne bei einem Todesfall ab. Das 
gilt sowohl für Kinder, Ehegat­
ten als auch für eingetragene 
Lebenspartner des/der Ver­
storbenen. Entscheidend ist, 
welches Recht für Sie gilt – 
das alte oder das neue Hinter­
bliebenenrecht. 

Das neue Hinterbliebenen­
recht gilt für alle, die nach dem 
31. Dezember 2001 geheiratet 
haben sowie für Ehen, die vor 
dem 1. Januar 2002 geschlos­
sen wurden und bei denen bei­
de Ehepartner nach dem 1. Ja­
nuar 1962 geboren sind.

Informieren Sie sich bitte dazu 
bei Ihrer Rentenversicherung 
oder einem Rentenberater.

1.3.1 �Kleine oder große 
Witwenrente

Kleine Witwenrente

Die kleine Witwenrente ent­
spricht einem Viertel der Ren­
te, die dem Verstorbenen zu­
stand oder zugestanden hätte. 
Anspruch haben Sie, wenn

•	Sie mit dem Verstorbenen 
zum Zeitpunkt des Todes 
verheiratet waren,

•	Sie nicht wieder geheiratet 
haben und

•	Ihr verstorbener Partner die 
allgemeine Wartezeit von 
fünf Jahren erfüllt hatte, sie 
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vorzeitig erfüllt oder sie als 
erfüllt gilt.

Große Witwenrente

Die große Witwenrente be­
trägt 60 Prozent der Rente, die 
dem Verstorbenen zustand 
oder zugestanden hätte, be­
ziehungsweise 55 Prozent bei 
Anwendung des neuen Hin­
terbliebenenrechts. Sie kön­
nen diese Rente erhalten, 
wenn Sie neben den Voraus­
setzungen für die kleine Wit­
wenrente zusätzlich folgende 
Voraussetzung erfüllen: 

•	Erziehung eines eigenen Kin­
des oder eines Kindes des 
verstorbenen Ehegatten, das 
das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, oder 

•	Vollendung des 47. Lebens­
jahres (es erfolgt eine stu­
fenweise Anhebung der Al­
tersgrenze vom 45. auf das 
47. Lebensjahr), oder 

•	Vorliegen einer Erwerbsmin­
derung.

Witwen oder eingetragene 
Lebenspartner haben keinen 
Anspruch auf Witwenrente, 
wenn die Ehe nicht mindes­
tens ein Jahr gedauert hat. 
Hier wird eine „Versorgungs­
ehe“ unterstellt. Diese Annah­
me kann nach den besonde­
ren Umständen des Falles 
widerlegt werden.

Wenn Sie eigene Einkünfte 
haben, werden diese ab einer 
bestimmten Höhe auf Ihre 
Witwenrente angerechnet.  
Im „Sterbevierteljahr“, also in 
den ersten drei Kalendermo­
naten nach dem Todesfall, 
wird jedoch keine solche An­
rechnung ausgeführt.

1.3.2 Unterlagen

Zur Beantragung benötigen  
Sie zusätzlich folgende Unter­
lagen:

•	Versicherungsnummer des 
Verstorbenen und des An­
tragstellers,

•	Heiratsurkunde oder Nach­
weis über eingetragene Le­
benspartnerschaft,

•	Sterbeurkunde,
•	Angaben zu Einkünften des 

Antragstellers und
•	bei Heirat nach 2001 ggf. 

Angaben über Vermögens­
verhältnisse

Hinterbliebe­
ne können ge­
gen einen ge­
ringen Beitrag 
Mitglied der 

GDL bleiben!

1.4 Waisenrente

Eine Waisenrente erhalten 
Kinder nach dem Tod eines 
Elternteils, wenn dieser die 
allgemeine Wartezeit von 
fünf Jahren (beziehungswei­
se vorzeitig) erfüllt hat. Es 
reicht auch aus, wenn der 
Verstorbene selbst eine Ren­
te bezog. 

1.4.1 �Halb- oder 
Vollwaisenrente

Eine Halbwaisenrente wird 
gezahlt, wenn noch ein unter­
haltspflichtiger Elternteil lebt. 
Sie beträgt zehn Prozent der 
Versichertenrente, auf die der 
Verstorbene Anspruch gehabt 
hätte oder die er bereits bezo­
gen hat. Zur Waisenrente wird 
zusätzlich ein Zuschlag ge­
zahlt, der sich nach den zu­
rückgelegten rentenrechtli­
chen Zeiten des verstorbenen 
Elternteils beziehungsweise 
der Eltern richtet.

Eine Vollwaisenrente wird 
gezahlt, wenn kein unterhalts­
pflichtiger Elternteil mehr lebt. 
Die Vollwaisenrente beträgt 20 
Prozent der Versichertenrente.

1.4.2 Dauer

Waisenrenten werden regel­
mäßig bis zum 18. Geburts­

tag des Kindes gezahlt. Unter 
besonderen Voraussetzun­
gen kann die Rente längstens 
bis zur Vollendung des 27. Le­
bensjahres verlängert wer­
den.

Dies gilt unter anderem solan­
ge die Waise 

•	sich in Schul- oder Berufs­
ausbildung befindet oder

•	wegen körperlicher, geistiger 
oder seelischer Behinderung 
außerstande ist, sich selbst 
zu unterhalten.

1.4.3 Unterlagen

Sie benötigen zusätzlich fol­
gende Unterlagen:

•	eigene Geburtsurkunde,
•	ggf. eigene Versicherungs­

nummer,
•	ggf. Nachweis über Schul- 

und Berufsausbildung nach 
dem 18. Lebensjahr,

Mehr und länger eingezahlt bringt höhere Rente

Wer im Laufe seines Berufslebens viel in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, wer 
also auf viele Arbeitsjahre zurückblicken kann und stets gut verdient hat, bekommt im Alter eine 
entsprechend hohe Rente ausgezahlt. Zu dieser Gruppe gehören jedoch nur relativ wenige. 
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•	ggf. Nachweis über Wehr- 
oder Ersatzdienstzeiten.

1.5 Rente mit 63

1.5.1 �Besonders langjährig 
Versicherte

Für besonders langjährig Ver­
sicherte (45 Jahre Versiche­
rungszeit) gibt es ab 63 Jahre 
die Rente abschlagsfrei. Doch 
Vorsicht: Nur wenn Sie vor 
dem Jahr 1953 geboren wur­
den, konnten Sie die Alters­
rente abschlagsfrei ab 63 er­
halten. Für die Jahrgänge 1953 
bis 1964 erfolgt eine schritt­
weise Erhöhung der „Rente 
mit 63“ auf 65 Jahre. 

Geburtsjahrgang/
Rentenbezug
1953 63 Jahre und 

2 Monate
1954 63 Jahre und 

4 Monate
1955 63 Jahre und 

6 Monate
1956 63 Jahre und 

8 Monate
1957 63 Jahre und 

10 Monate
1958 64 Jahre
1959 64 Jahre und 

2 Monate
1960 64 Jahre und 

4 Monate
1961 64 Jahre und 

6 Monate
1962 64 Jahre und 

8 Monate
1963 64 Jahre und 

10 Monate
1964 65 Jahre

Quelle: Deutsche Rentenversicherung 

Tabelle 2: Anhebung der 
Rente ab 63 Jahre

1.5.2 �Langjährig Versicherte

Langjährig Versicherte mit 
mindestens 35 Jahren Versi­
cherungszeit können bereits 
mit 63 Jahren Altersrente er­
halten. Allerdings müssen Sie 

dann Abschläge in Kauf neh­
men – 0,3 Prozent der Rente 
pro Monat, den sie die Rente 
vorzeitig in Anspruch nehmen. 
Der Abschlag beträgt insge­
samt höchstens 14,4 Prozent. 
Er gilt grundsätzlich für die 
gesamte Rente.

1.5.3 �Schwerbehinderte 
Menschen

Unter bestimmten Vorausset­
zungen können auch schwer­
behinderte Menschen ab 63 
Jahren und 8 Monaten (ohne 
Abschläge) oder mit 60 Jahren 
und 8 Monaten (mit Abschlä­
gen) in Rente gehen (Geburts­
jahrgang 1954). Für die Ge­
burtsjahrgänge 1955 bis 1963 
werden die Altersgrenzen 
schrittweise angehoben. Ab 
dem Geburtsjahrgang 1964 
kann die Rente ab 65 Jahren 
(ohne Abschläge) und ab 62 
Jahren (mit Abschlägen) bezo­
gen werden. Sprechen Sie da­
rüber mit Ihrem Versicherten­
berater.

1.5.4 Hinzuverdienst

Gehen Sie vor Vollendung Ih­
rer Regelaltersgrenze in Ren­
te, können Sie jährlich bis zu 
6 300 Euro hinzuverdienen. 
Jeder Euro, den Sie mehr ver­
dienen, wird zu 40 Prozent 
auf die Rente angerechnet. 
Es kommt damit zu einer 
Reduzierung der Renten­
zahlung. Nach Vollendung 
Ihrer Regelaltersgrenze kön­
nen Sie unbegrenzt hinzu­
verdienen.

1.6 �Zusatz- und Betriebs­
renten bei der 
Deutschen Bahn

1.6.1 �Zusatzrente 
Abteilung B

Arbeitnehmer der Deutschen 
Bahn, die vor bzw. bis zum 
Zeitpunkt der Privatisierung 
1994 bei der Deutschen Bun­
desbahn gearbeitet haben, 
erhalten über die Knapp­
schaft-Bahn-See (KBS) eine 

Fortbildung  
für FünfzigPlus
Seminar für das DB-Zugpersonal im 
beruflichen dritten Drittel. 
 

1. �Praktische Gebrauchsanweisungen zu Fitness und 
Gesundheit 

2. �Individuelle Wege zur Steigerung der Lebensqualität

3. �Intensiver Informationsaustausch zu allen Fragen des 
Älterwerdens

Freie Termine zu den Seminaren finden Sie unter 

http://www.fairnessplan.org/leistungen?cat=9&bcat=3

Nur noch wenige Plätze
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Zusatzversorgung. Der Arbeit­
nehmer erhält pro Jahr einen 
seinem Einkommen entspre­
chenden Punktwert. Ein Punkt 
entspricht einer Zusatzrente 
von vier Euro im Monat. 

Allerdings muss der Arbeit­
nehmer einen Eigenanteil von 
1,41 Prozent des Bruttoent­
gelts zahlen. Die Zusatzrente 
muss bei der KBS beantragt 
werden. 

Alle anderen Arbeitnehmer 
erhalten keine Leistungen 
mehr aus der Abteilung B.  
Für diese wurde deshalb der 
Zusatzversorgungstarifver­
trag abgeschlossen.

1.6.2 �Zusatzversorgungs­
tarifvertrag 

Der Anspruch auf betriebliche 
Zusatzversorgung entsteht 
grundsätzlich frühestens nach 
einer ununterbrochenen 
zehnjährigen Beschäftigung 
bei der Deutschen Bahn.

Als betriebliche Zusatzver­
sorgung werden folgende 
Leistungen gewährt:

a) �Regelaltersrente (Vollen­
dung des 65. Lebensjahres),

b) �Altersrente/Altersrente 
nach Altersteilzeit (Vollen­
dung des 63. bzw. des 
60. Lebensjahres oder nach 
Altersteilzeit),

c) �Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit,

d) Vorruhestandsrente,
e) Hinterbliebenenrente oder
f) Waisenrente.

Maßgebend für die Höhe der 
Leistung ist dabei folgende 
Formel: Monatliche Versor­
gungsleistung = B x S x E : 12

•	B: die Anzahl der anrechen­
baren Beschäftigungsmo­
nate (maximal 480)

•	S: Sockelbetrag im Zeit­
punkt des Versorgungs­
eintritts (3,58 Euro)

•	E: der persönliche Einkom­
mensfaktor. Er wird nach 
einer speziellen Formel im 
Verhältnis zum Durch­
schnittsurlaubsentgelt aller 
unter diesen Tarifvertrag 
fallenden Arbeitnehmer be­
stimmt. Angenommen, ein 
Arbeitnehmer ist mit An­
spruch auf eine betriebliche 
Altersversorgung zum 
30. März 2018 aus dem Un­
ternehmen ausgeschieden. 
Dann beträgt der Faktor 
1,03 nach folgender Formel:

Das angenommene per­
sönliche Urlaubsentgelt  
im Monat des Jahres: 

03/2018 3.600 Euro 
03/2017 3.400 Euro  
03/2016 3.250 Euro 
 ∑	 10.250 Euro

Das Durchschnittsurlaubs­
entgelt beträgt einheitlich  
für das jeweilige Jahr 

2018 3.555,58 Euro  
2017 3.395,79 Euro 
2016 3.270,29 Euro
∑	 10.221,66 Euro

Das Verhältnis zwischen  
den beiden Summen: 
10 250 : 10 221,66 = 1,003

In bestimmten Fällen kann es 
zu einer Aufstockung der Leis­
tungen kommen. Grundlage 
hierfür ist der Betriebsrenten­
zuschuss-TV.

1.6.3 �DEVK-Pensionsfonds 
– Entgeltumwandlung

Die Entgeltumwandlung ist 
eine private Altersvorsorge 
auf tarifvertraglicher Grund­
lage. Der Arbeitnehmer hat 
Anspruch auf eine arbeitge­
berfinanzierte Leistung zur 

betrieblichen Altersvorsorge 
(LbAV) in Höhe von 20 Euro je 
Kalendermonat, sofern er 
mindestens 30 Euro monat­
lich/360 Euro jährlich seines 
Bruttoentgeltanspruchs in 
den Pensionsfonds umwan­
delt. Auf den Eigenanteil 
zahlt der Arbeitgeber einen 
Bonus von zehn Prozent.

Entschließt 
sich der Ar­
beitnehmer 
für diese Ent­
geltumwand­

lung, entfällt der Anspruch 
auf vermögenswirksame 
Leistungen.

1.6.4 �Arbeitgeberbeitrag 
zur betrieblichen 
Altersvorsorge 

Arbeitnehmer der Deutschen 
Bahn (gilt nicht für Versicher­
te der Abteilung B) haben An­
spruch auf einen arbeitgeber­
finanzierten Beitrag zur 
betrieblichen Altersvorsorge 
in Höhe von zwei Prozent des 
Monatstabellenentgelts, min­
destens jedoch 50 Euro. Teil­
zeitarbeitnehmer erhalten 
den Beitrag anteilig im Ver­
hältnis zur Arbeitszeit. Ver­
sorgungsträger ist die DEVK 
Pensionsfonds AG.

Arbeitnehmer, deren Jahres­
entgelt im Vorjahr unterhalb 
der Beitragsbemessungsgren­
ze der gesetzlichen Renten­
versicherung liegt, erhalten 
einen zusätzlichen zehnpro­
zentigen Bonus bezogen auf 
die geförderte Leistung zur 
betrieblichen Altersvorsorge.

Informationen 

Ausführliche Informationen 
erhalten Sie

•	bei den Auskunfts- und Be­
ratungsstellen der Deut­
schen Rentenversicherung, 

•	speziellen Rentenberatern 
oder 

•	den Versichertenberatern 
der GDL.

©
 jo

na
sg

in
te

r /
 s

to
ck

.a
do

be

7

D
er

 W
eg

 z
um

 R
uh

es
ta

nd

GDL

> GDL Magazin VORAUS  |  April 2018



2. �Der Weg  
zur Pension

2.1 Antrag und Auskunft

Pensionsanwartschaften 
werden mit Erreichen der ge­
setzlichen Altersgrenze von 
Amts wegen berechnet und 
mit Eintritt in die Versorgung 
angewiesen. Entscheidet sich 
der Beamte vor Erreichen sei­
ner individuellen gesetzli­
chen Altersgrenze für ein vor­
zeitiges Ausscheiden aus dem 
aktiven Dienst, kann dies 
erstmals ist mit Vollendung 
des 63. Lebensjahres erfol­
gen. Das bedarf dann aller­
dings der Antragstellung 
durch den Beamten und ist 
mit Versorgungsabschlägen 
von bis zu 14,4 Prozent ver­
bunden. 

Seit der Einführung des 
Dienstrechtsneuordnungs­
gesetzes (DneuG) 2009 ha­
ben auch Beamte Anspruch 
auf eine regelmäßige Versor­
gungsauskunft durch ihren 
Dienstherrn. Jedoch sind für 
die Versorgungsauskunft 
aufgrund der komplexen An­
forderungen bei der Berech­
nung mehrere Monate Bear­
beitungszeit einzuplanen. 
Grundsätzlich ist die Versor­
gungsauskunft der Beamten 
erst zum Ende der aktiven 
Zeit ratsam, da das Ergebnis 
der Versorgungsauskunft im­
mer auf den Zeitpunkt der 
Antragstellung abstellt und 
nicht auf den Zeitpunkt der 
Pensionierung. Die Dienst­
stellen des Bundeseisenbahn­
vermögens (BEV) erteilen ver­
bindliche Auskünfte zu den 
Versorgungsansprüchen der 
Beamten. Stellen Sie dazu 
einfach einen formlosen 
Antrag.

2.2 �Regelaltersgrenzen  
und Abschläge

Die Regelaltersgrenzen zur 
Zurruhesetzung (siehe S. 1) 
gelten auch für die aktiven 
Beamten. Für eine vorzeitige 

Zurruhesetzung muss aller­
dings entweder der Dienst­
herr oder der Amtsarzt die 
Zustimmung erteilen. Für je­
den Monat der vorzeitigen 
Zurruhesetzung gilt ein Ab­
schlag von 0,3 bis maximal 
14,4 Prozent, der bei Dienst­
unfähigkeit, die nicht auf 
einen Dienstunfall beruht, 
bei maximal 10,8 Prozent 
begrenzt ist. Hat der Be- 
amte das 63. Lebensjahr 
vollendet und 40 ruhege­
haltfähige Dienstjahre zu­
rückgelegt, wird bei einer 
Zurruhesetzung aufgrund 
von Dienstunfähigkeit, die 
nicht auf einen Dienstun- 
fall beruht, kein Abschlag 
erhoben. Erfolgt die Zurru­
hesetzung aufgrund eines 
Dienstunfalls, wird gene- 
rell kein Abschlag erhoben. 
Dies gilt auch für Beamte, 
die das 65. Lebensjahr voll­
endet haben und mindes­
tens 45 Jahre beamtenrecht­
liche Dienstjahre erbracht 
haben.

Nachdem der Versorgungs­
träger auf Antrag die Infor­
mationen über die Beamten­
pensionen versendet hat, 
sind diese Unterlagen auf 
Vollständigkeit und Richtig­
keit zu überprüfen. Wichtig 
dabei ist, dass die Dienst­
zeiten vollständig erfasst 
wurden und dass die ruhe­
gehaltfähigen Dienstbe- 
züge Anwendung gefunden 
haben. 

2.3 �Anspruch auf Rente 
und Pension

Hat ein Beamter zusätzlich 
zur Pension Anspruch auf 
Rente, muss diese beantragt 
werden. Unabhängig davon, 
ob die Rente beantragt wird, 
sind die Anrechnungstat­
bestände nach dem Beam­
tenversorgungsgesetz zu 
beachten. Werden dabei 
bestimmte Höchstbeträge 
überschritten, wird das Ru­
hegehalt um die den Höchst­
betrag überschreitende 

Summe zum Ruhen ge­
bracht. Grundsätzlich wer­
den bei Ruhestandsbeamten 
die Hinterbliebenenrenten 
aus einer Beschäftigung des 
Ehegatten und bei Witwen 
und Waisen die Renten aus 
eigener Beschäftigung nicht 
angerechnet. 

Für die Inanspruchnahme 
der verschiedenen Renten­
arten gibt es bestimmte 
Zugangsvoraussetzungen. 
Ob diese erfüllt sind, ist ent­
weder der letzten Renten­
auskunft zu entnehmen 
oder lässt sich in einem Ge­
spräch mit dem Versicher­
tenältesten klären.

Bei der Inanspruchnahme 
vorzeitiger Altersrente muss 
mit einem Abschlag gerech­
net werden, der pro Monat 
vorzeitiger Inanspruchnah­
me der Rente 0,3 Prozent 
beträgt und ein Leben lang 
erhalten bleibt.

Informationen 

Ausführliche Informationen 
erhalten Sie bei

•	den Versorgungsdienst­
stellen des BEV,

•	der Deutschen Rentenver­
sicherung,

•	der Knappschaft-Bahn-See,
•	den Versichertenberatern 

der GDL und 
•	den besonderen Personal­

räten der GDL.

Melden Sie 
den Eintritt in 
Ruhestand Ih­
rer GDL-Orts­
gruppe. Sie 

zahlen dann einen günsti­
geren Beitrag. 

Gewerkschaft Deutscher 
Lokomotivführer
Baumweg 45
69316 Frankfurt
www.gdl.de 
� Frankfurt, April 2018

GDL-Notfallordner 

„Mit meiner GDL: 
Selbstbestimmen 
bis zuletzt!“
Wer soll welche Entscheidungen 
für mich treffen, falls ich dazu 
selbst nicht mehr in der Lage bin. 
Das können Sie im GDL-Notfallord­
ner „Mit meiner GDL: Selbstbe­
stimmen bis zuletzt!“ festlegen. 
Zusammen mit dem Beck-Verlag 
hat die GDL alle wichtigen Infor­
mationen und Dokumente zu die­
sem Thema zusammengefasst: 

•	Muster für Vollmachten 

•	eine Betreuungsverfügung 

•	Formulare zur Festlegung der Gesundheitsfürsorge 

GDL-Notfallordner: bei Ihrer Ortsgruppe für 3,50 Euro
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